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Bek. Nr. 1 

Landratsamt Berchtesgadener Land 
 

ALLGEMEINVERFÜGUNG 
Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071) 

 des Landkreises Berchtesgadener Land  
über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif 

 
1. Rechtsgrundlagen 

 
Der Landkreis Berchtesgadener Land erlässt auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Perso-
nenbeförderungsgesetzes (PBefG), Artikel 8 Absätze 1 und 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in 
Bayern (BayÖPNVG) – vorbehaltlich abweichender Regelungen mit den betreffenden Gemeinden - sowie Artikel 3 Absatz 2 
in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 die nachfolgende allgemeine Vorschrift zur Fest-
setzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und 
zur Gewährung von Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit der Beförderung von Fahrgästen 
mit einem Deutschlandticket für sein Zuständigkeitsgebiet. 

 
 
2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  

 
2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Ziffer 2.3) öffentliche Personen-

verkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV – als Genehmigungsinhaber oder Betriebsführer i.S.d. Personenbeförderungs-
gesetzes (PBefG) erbringen, sind verpflichtet, während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Ziffer 8) das 
Deutschlandticket im Sinne des § 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif gemäß Artikel 3 
Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend Ziffer 2.2 
anzuerkennen (im Folgenden „Tarifanerkennung“ bzw. „Tarifanerkennungspflicht“).  

 
2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von Ziffer 2.1 beinhaltet die Beförderung von Fahrgästen mit einem gültigen Deutsch-

landticket zu den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen gemäß den Tarifbestimmungen Deutschlandticket 
vom 07. März 2023 (Anlage 1), ohne dass den Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Anerkennung des 
Deutschlandtickets verpflichtet das Verkehrsunternehmen nicht zum Vertrieb; soweit vorhanden (gemeinwirtschaftliche 
Verkehre, dazu Ziffer 3.1) gelten diesbezüglich die entsprechenden Regelungen des jeweiligen öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags zwischen dem Verkehrsunternehmen und der jeweils zuständigen Behörde. Die Verkehrsunternehmen 
sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets zudem berechtigt und verpflichtet, an der bun-
desweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket nach Anlage 2 teilzunehmen, die hierfür erforder-
lichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und ggf. diese An-
sprüche überschießende Einnahmen abzugeben. Die Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, wenn und soweit 
im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung erforderlich, Tarifgenehmigungsanträge für das Deutschlandticket selbst 
zu stellen und/oder bei entsprechenden Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und keine Einwände hiergegen vorzubringen. 

                                                           
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 über 
öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und 
(EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLA-
MENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung 
des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22). 
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Sie haben in dem möglichen und erforderlichen Umfang an der bundesweit einheitlichen Umsetzung des Deutschland-
tickets mitzuwirken. Die Umsetzung des Deutschlandtickets entsprechend den bundesweit abgestimmten Kontrollmerk-
malen ist technisch unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte zu gewährleisten; die bundesweit abgestimmten Eck-
punkte zur Kontrolle des Deutschlandtickets sind einzuhalten. Werden Kosten für die Ertüchtigung von Kontrollinfra-
struktur im Sinne von Ziffer 5.4.4 der Muster-Richtlinien 2023 in Ansatz gebracht, ist das Verkehrsunternehmen ver-
pflichtet, diese mindestens drei Jahre im ÖPNV in Deutschland einzusetzen (vgl. Ziffer 6.2 der Muster-Richtlinien 2023).  

 
2.3 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das gesamte Gebiet, für das der Land-

kreis Berchtesgadener Land, unter Berücksichtigung von bestehenden Regelungen und/oder Vereinbarungen zur Über-
tragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Behörden, die Befugnis als zuständige Behörde im Sinne 
Art. 8 Abs. 2 BayÖPNVG i.V.m. Artikel 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den allgemeinen ÖPNV 
innehat. Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen auch außerhalb dieses Zuständigkeitsgebietes und kön-
nen die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufgabenträger zuge-
ordnet werden, erfolgt lediglich eine anteilige Zuordnung auf Grundlage der im Zuständigkeitsgebiet dieser Allgemein-
verfügung erbrachten Fahrzeugkilometer des jeweiligen Kalenderjahres. Dem Landkreis Berchtesgadener Land steht 
es frei, das Zuständigkeitsgebiet dieser Allgemeinverfügung durch den Abschluss von Vereinbarungen mit anderen 
Aufgabenträgern zu erweitern oder zu verringern.  

 
Die gemäß Art. 9 Abs.1 BayÖPNVG übertragenen Aufgaben zur Planung, Organisation und Sicherstellung der betref-
fenden 6 Ortsverkehre (3 Stadtbusverkehre in den Städten Bad Reichenhall, Freilassing, Laufen und 3 Rufbusverkehre 
in den Gemeinden Ainring, Berchtesgaden, Bischofswiesen, Ramsau b. Berchtesgaden, Schönau a. Königssee und 
Teisendorf) sind vom Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift explizit ausgeschlossen. Diese allgemeine Vor-
schrift findet keine Anwendung für den Schienenpersonennahverkehr sowie für grenzüberschreitende Linienbusver-
kehre, die auf Basis einer internationalen Genehmigung erbracht werden.   

 
 

3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge; Abschluss von Umsetzungsvereinbarungen 
 
3.1 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffentlichen Personenverkehr auf Grundlage öffentlicher 

Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffent-
lichen Dienstleistungsauftrags einschließlich etwaiger Ergänzungen und/oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor 
den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung nur insoweit, wie 
der jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets 
enthält; im Übrigen ergibt sich die Tarifanerkennungspflicht einschließlich der hierfür zu gewährenden Ausgleichsleis-
tungen aus dieser allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung der Tarifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung und Ab-
wicklung der Ausgleichsleistungen sowie der erforderlichen Nachweisführung hierfür erfolgt auf Grundlage des jeweili-
gen öffentlichen Dienstleistungsauftrags unter vollständiger Beachtung der Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. 

 
3.2 Sofern und soweit für die Gemeinde Schönau a. Königssee eine allgemeine Vorschrift zur Anwendung weiterer Höchst-

tarife besteht, gilt die Pflicht zur Tarifanerkennung, einschließlich der hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus 
dieser allgemeinen Vorschrift (Anlage 6). Die Durchführung der Überkompensationskontrolle richtet sich für die Gel-
tungsdauer dieser Allgemeinverfügung nach den Standards der allgemeinen Vorschrift für die Gemeinde Schönau a. 
Königssee, die verbindlicher Bestandteil dieser Allgemeinverfügung ist.  Bestehen weitere allgemeine Vorschriften im 
Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung, so richten sich die Standards für die Durchführung der Überkompensati-
onskontrolle entsprechend nach Anlage 6.  

 
 
4. Ausgleichsleistungen 

 
4.1 Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Anspruch auf Ausgleichsleistungen für 

die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets entstehenden finanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile 
ergeben sich dabei aus einer Gegenüberstellung der Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets („Mit-Fall“) und 
der Situation mit Anwendung der bis dahin geltenden Tarife („Ohne-Fall“) unter Berücksichtigung sämtlicher hiermit 
jeweils verbundenen positiven und negativen Effekte. Bei der Gegenüberstellung sind die nachfolgenden Grundsätze 
zu beachten; die Einzelheiten sind bei Bedarf im Rahmen des jeweils zugrundeliegenden öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags oder einer Umsetzungsvereinbarung nach diesen Grundsätzen zu regeln. 
 
In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gelten die Ziffern 5.4.1 bis 5.4.8 der Muster-Richtlinien 
zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutsch-
landticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln vom 20. März 2023 (Muster-Richtlinien 2023) in der Anlage 3 
für das Jahr 2023. 
 
Die Höhe der nach dieser allgemeinen Vorschrift gewährten Ausgleichsleistungen ist insgesamt begrenzt auf die dem 
Landkreis Berchtesgadener Land durch den Freistaat Bayern zugewiesenen Mittel nach den „Richtlinien zum Ausgleich 
nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 
2023 aus Bundes- und Landesmitteln im Freistaat Bayern“ (Anlage 4). 
 
Für vollständig neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwerte des Jahres 2019 ermittelt werden 
können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnahmen ausnahmsweise die Nutzung von Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. 
Sofern keine Werte aus den Vorjahren bestehen, sind validierte Prognosedaten zulässig. Diese Prognosedaten müssen 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandticket und der preislichen Elastizität 
beim Nachweisverfahren validiert werden. 
 
4.1.1 Bezüglich der Ausgleichsleistungen auf Grundlage des § 45a PBefG ist zur Vermeidung von Verwerfungen im 

Zusammenhang mit der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets eine entsprechende Erklärung zum Verfahren 
der Berechnung der Ausgleichsleistungen erforderlich, so lange keine landesgesetzliche Regelung zur Erset-
zung des § 45a PBefG besteht. Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift werden in-
soweit nicht gewährt. 
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4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnahmen bleiben unberührt. Dies gilt insbesondere für 
den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB IX. Dies gilt gleichermaßen auch für weitere 
bestehende Tarifvorgaben und darauf bezogene Ausgleichsregelungen des Landkreises Berchtesgadener Land 
oder Dritter, die für das Verkehrsunternehmen Geltung beanspruchen.  

 
Bestehen mehrere Ausgleichsregelungen nebeneinander, insbesondere bei Tarifvorgaben im Rahmen verschie-
dener allgemeiner Vorschriften oder öffentlicher Dienstleistungsaufträge, ist sicherzustellen, dass Ausgleichs-
leistungen für dieselbe Tarifvorgabe nicht mehrfach gewährt werden. Hierzu sind die jeweiligen Tarifvorgaben 
und die hierfür gewährten Ausgleichsleistungen im Rahmen der Nachweisführung (dazu Ziffer 5) jeweils getrennt 
und nachvollziehbar darzustellen. 

 
4.1.3 Der Landkreis Berchtesgadener Land kann künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben und Ausgleichsregelungen 

treffen. 
 
4.2 Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen bleiben unberührt.  
 
4.3 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind der Höhe nach begrenzt auf den finanziellen Nettoef-

fekt nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit dem Anhang der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt:  

 
4.3.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifpflicht aus dieser allgemeinen Vorschrift entspricht nach dem 

Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller (positiven und negativen) Auswirkungen aus der 
Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket. 
Für die Ermittlung des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine Aufstellung aller Auswirkungen auf die Kosten und 
Einnahmen vorzunehmen. Bei den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Gegenüberstellung der Diffe-
renz des „Mit-Falls“ und des „Ohne-Falls“ entsprechend Ziffer 4.1. Weitergehende Auswirkungen auf die Einnah-
men können berücksichtigt werden, soweit diese im Einzelfall nachweisbar sind. Die Auswirkungen auf die Kos-
ten (Ausgaben) richten sich ebenfalls nach Ziffer 4.1. 

 
4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden bei gemeinwirtschaftlichen Ver-

kehren im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags umgesetzt. Dies gilt insbesondere auch 
im Hinblick auf das Erfordernis einer Trennungsrechnung gemäß Ziffer 5 sowie die Gewährleistung eines Anrei-
zes gemäß Ziffer 7 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick auf die Vermeidung einer 
Überkompensation gilt Ziffer 4.3.4; die Umsetzung ist im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags zu gewährleisten. 

 
4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 wie folgt gewährleistet: 
 

- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Ziffer 5 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
sind einzuhalten.  

- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Ziffer 6 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
gilt Ziffer 4.3.4. 

 
4.3.4  Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift dürfen nicht zu einer Überkompensation im Sinne 

des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. Die Vermeidung einer Überkompensation wird unter 
Beachtung der Vorgaben von Ziffer 6 des Anhangs in Bezug auf den angemessenen Gewinn wie folgt gewähr-
leistet: Die Überkompensationskontrolle ist jährlich durchzuführen. Die Ausgleichsleistung darf den finanziellen 
Nettoeffekt aus der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets nicht übersteigen; sie ist begrenzt auf die Höhe, 
bei der ein angemessener Gewinn von 5 Prozent vom Umsatz für die zugrundeliegenden Verkehrsdienste er-
reicht wird. Ein höherer Gewinn kann im Einzelfall als angemessen akzeptiert werden, wenn die Verkehrsdienste 
in einem europaweit bekanntgemachten Vergabeverfahren mit mehreren Bietern vergeben wurde und das Ver-
kehrsunternehmen nachweist, dass es über die Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags, ohne Betrach-
tung der Corona-geprägten Jahre 2020 bis 2022, eine höhere Umsatzrendite mit den zugrundeliegenden Ver-
kehrsdiensten erzielt hat. Das Verkehrsunternehmen stellt die für die Beurteilung erforderlichen Daten zu den 
Kosten und Erlösen umfassend zur Verfügung und ermöglicht so die Überprüfung des Vorliegens einer Über-
kompensation. Bei der Ermittlung des angemessenen Gewinns in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sind 
Kosten nur maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag 
ergibt. Bei Bedarf können restriktivere Regelungen für den Einzelfall getroffen werden. Änderungen beim Ange-
bot und Angebotsunterbrechungen sind entsprechend Ziffer 4.1 angemessen zu berücksichtigen. Die Berech-
nung einschließlich der Datengrundlagen müssen einer Überprüfung durch den Landkreis Berchtesgadener 
Land oder dessen Beauftragten zugänglich gemacht werden (vgl. Ziffer 5.4). Zum Nachweis einer nicht vorhan-
denen Überkompensation ist eine unternehmensindividuelle Aufstellung über die Berechnung des finanziellen 
Nettoeffekts aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das 
Deutschlandticket entsprechend Ziffer 4.3.1 differenziert nach gemeinwirtschaftlichen Verkehren und eigenwirt-
schaftlichen Verkehren jeweils bis zum 31. Januar 2025 vorzulegen. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Be-
rücksichtigung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Über-
kompensation auszuweisen. Die Richtigkeit dieser Aufstellung ist bezogen auf jeden bestehenden öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag bzw. jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr von einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer 
zu bestätigen; betreibt das Verkehrsunternehmen im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift mehrere 
eigenwirtschaftliche Verkehre können die Nachweise gesamthaft hierfür erbracht werden. Sollte im Einzelfall 
dennoch eine Überkompensation festgestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen den überkompensierenden 
Betrag zur Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab dem Eintritt der Überkompensation 
zurückzuzahlen.  

 
Wird aufgrund anderer Ausgleichsregelungen eine Ergebnisrechnung über die Berechnung des finanziellen Net-
toeffektes angestellt, kann diese Ergebnisrechnung und die Bescheinigung durch einen Wirtschaftsprüfer ge-
meinsam erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass die positiven und negativen Auswirkungen aus der Erfüllung der 
jeweiligen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung getrennt und nachvollziehbar dargestellt werden. 
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4.4. Das Verfahren zur Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dieser Allgemeinverfügung gibt den Verkehrsunterneh-
men einen Anreiz zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung einer wirtschaftlichen Geschäftsführung und der Erbringung 
von Personenverkehrsdiensten in ausreichend hoher Qualität. Die qualitativen Vorgaben für die Verkehrsunternehmen 
ergeben sich aus dem jeweils gültigen Nahverkehrsplan. Da die Ausgleichsleistung nach dieser Allgemeinverfügung 
beschränkt ist auf den Ausgleich nach den „Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Perso-
nennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln Bayern“, 
tragen die Verkehrsunternehmen weiterhin das Marktrisiko. Daraus resultiert ein Anreiz, die Wirtschaftlichkeit des je-
weiligen Unternehmens stetig zu steigern. 

 
4.5  Die Ausgleichsleistungen werden im Interesse und zur Förderung des ÖPNV geleistet und stehen nicht in unmittelbarem 

Zusammenhang mit einzelnen Beförderungsleistungen, sondern richten sich auf den Ausgleich nicht gedeckter Kosten 
aus der Anwendung des Deutschlandtickets. Förderziel ist die Gewährleistung einer ausreichenden Bedienung der Be-
völkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV. Die Ausgleichsleistungen unterliegen als echte nicht steuerbare Zuschüsse 
nicht der Umsatzsteuer. Die Zahlungen werden daher netto (ohne Umsatzsteuer) geleistet. Sind von den Verkehrsun-
ternehmen Umsatzsteuerbeträge rückwirkend zu entrichten (durch Änderung der rechtlichen Beurteilung z.B. im Rah-
men einer steuerlichen Betriebsprüfung), erhöht sich der Ausgleichsanspruch der Verkehrsunternehmen nicht. Dies gilt 
ebenso für durch die nachträgliche Zahlung entstehenden steuerlichen Nebenleistungen im Sinne des § 3 Abs. 4 Ab-
gabenordnung. Der Landkreis Berchtesgadener Land wird eine nachteilige Änderung der umsatzsteuerlichen Behand-
lung der Ausgleichsleistungen zum Anlass nehmen, die Angemessenheit der Pflichten der Verkehrsunternehmen zu 
überprüfen. 

 
 
5. Darlegungs- und Nachweispflichten 

 
5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche in dieser allgemeinen Vorschrift 

geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewährung der Ausgleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämt-
liche für die Durchführung dieser allgemeinen Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu 
machen.  

 
5.2 Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet für ihren Vertrieb (umfasst eigene Verkäufe des Verkehrsunternehmens und 

Verkäufe im Namen/auf Rechnung des Verkehrsunternehmens) sicherzustellen, dass bis zum 20. eines Monats für den 
Vormonat alle Verkäufe des Deutschlandtickets an die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Ver-
kehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen 
e.V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet werden. Der Landkreis 
Berchtesgadener Land erhält eine Abschrift der Meldung. 

 
5.3 Für die Antragstellung des Landkreises Berchtesgadener Land beim Freistaat Bayern gemäß Ziffer 7.1 der Muster-

Richtlinien Deutschlandticket 2023 sind von den Verkehrsunternehmen bis zum 15. August 2023 vorzulegen: 
 
- Berechnungen bzw. eine Schätzung/Prognose der Höhe der voraussichtlichen Ausgleichsleistungen auf Grundlage 

der in Ziffer 5.4 Muster-Richtlinien 2023 genannten Berechnungsmethode;  
- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß Ziffer 5.4 sowie weitere begründete Unterla-

gen; sofern entsprechende Daten von der Verbundorganisation nicht zur Verfügung gestellt werden, hat das Ver-
kehrsunternehmen entsprechende Prognosen und begründende Daten selbst vorzulegen. 

 
5.4 Vorzulegen sind, vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand bis zum 31. März 2024 und endgültig bis zum 

31. Dezember 2024 die nachfolgend aufgeführten Daten und Nachweise. Auf Anforderung sind die zugrundeliegenden 
Daten und Berechnungen offenzulegen. Soweit bezogen auf die Vorlage der endgültigen Daten und Nachweise das 
endgültige Ergebnis der jeweiligen Einnahmeaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 31. Dezember 2024 noch nicht 
vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand der Einnahmenaufteilung (jedoch nicht älter als einem Mo-
nat) zugrunde gelegt; eine spätere Korrektur findet ungeachtet der Pflicht zum Nachreichen von Testaten nicht statt. 
 
5.4.1 Für den Referenzzeitraum Mai bis Dezember 2019 sind die nachfolgenden Daten und Nachweise vorzulegen: 
 

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landes-
weite Tarife, Haustarif), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist; 

- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten Fahrausweise und Erlöse differen-
ziert nach der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des Tarifs für das anzugeben. Zusätzlich 
anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen im gesamten Kalenderjahr 2019 in Soll-Fahrplan-Kilome-
tern; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen (sofern zutreffend) über die aufzuteilenden Einnahmen der Mo-
nate Mai bis Dezember 2019 und die EAV sowohl für die hochgerechneten als auch für die tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen; hinzuzufügen sind auch betragsmäßige Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen;  

- Nachweis über Fahrgeldeinnahmen im Jahr 2019; der Referenzzeitraum ist gesondert auszuweisen. 
 

5.4.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 hochgerechneten tat-
sächlichen Fahrgeldeinnahmen:  

 
- für die im Referenzzeitraum (Ziffer 5.4.1) bestehenden Kartenarten und Preisstufen die jeweilige Höhe des 

Tarifs am Stichtag 30. April 2023; 
- soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen lassen oder es sich um stück-

zahlunabhängige Pauschalangebote handelt, die mittels der aus der Berechnung nach Ziffer 5.4.1.1 Satz 1 
der Muster-Richtlinien 2023 abgeleiteten durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung hochgerechneten 
Höhe des jeweiligen rechnerischen Tarifs; 

- soweit Tarife im Zeitraum vom 01. Mai 2022 bis zum 30. April 2023 nicht angepasst wurden und ein Nach-
weis dafür erbracht wird, die Berechnung nach Ziffer 5.4.1.1 Sätze 1 bis 3 der Muster-Richtlinien 2023, mit 
der die so ermittelten Fahrgeldeinnahmen um 5 Prozent erhöht werden;  

- die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 2023 und im Januar 2024; 
- der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug- bzw. Wagen-km im Betriebsjahr 2023 und das Ver-

hältnis zum Kalenderjahr 2019.  
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5.4.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen im Übrigen:  
 

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen verkauften Tarife und Tickets (kassentech-
nische Einnahmen) jeweils differenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten und Preisstufen ein-
schließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen 
anwendet; 

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen erzielten Fahrgelderlöse differenziert nach 
Kalendermonaten und allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der Höhe der Tarife und der Stück-
zahlen jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; maßgeblich sind bei 
Gemeinschaftstarifen, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung, die endgültigen Ansprüche des Verkehrs-
unternehmens nach Maßgabe der Einnahmenaufteilungen;  

- vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je Personenkilometer und Tarifsorte) und Verkehrs-
leistung (Reiseweiten, Gesamtnachfrage in Personen und Personenkilometern), soweit diese Daten im Rah-
men der jeweiligen Einnahmenaufteilung zu Grunde gelegt werden; 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen und/oder Vereinbarungen zur Durchführung der Einnahmenauftei-
lung für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; 

- Nachweise über die erzielten Einnahmen sowie zur Einnahmenaufteilung bei Gemeinschaftstarifen ein-
schließlich der Zuordnung zum jeweils für den öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder den eigenwirtschaft-
lichen Verkehr maßgeblichen Zuständigkeitsgebiet für die Monate Mai bis Dezember 2023. Sollte der Nach-
weis nicht fristgerecht vorliegen, ist zunächst eine vorläufige Bescheinigung des jeweiligen Verbundes über 
die Einnahmenzuscheidung beizubringen; der Nachweis ist in diesem Fall bis zum 31. Dezember 2024 
nachzureichen. 

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswirkungen (Mindereinnahmen) einschließlich 
der hierfür gewährten Ausgleichsleistungen; diese sind von den tariflichen Auswirkungen (Mindereinnah-
men) des Deutschlandtickets und den hierfür gewährten Ausgleichsleistungen nachvollziehbar abzugren-
zen, sodass ein doppelter Ausgleich ausgeschlossen ist;  

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Ziffer 4.3.4 einschließlich Bestätigung der Ein-
haltung der im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Anforderungen sowie der korrekten Er-
mittlung und sachlichen Richtigkeit der Daten; 

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets entstandenen (Mehr-
)Kosten, soweit diese nach Maßgabe der Muster-Richtlinien 2023 ausgeglichen werden; 

- Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der Ausgleichszahlungen auf Grundlage der §§ 
228 ff. SGB IX nach Maßgabe von Ziffer 5.4.1 der Muster-Richtlinien 2023; 

- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen Vorschriften nach Maßgabe 
von Ziffer 5.4.1 der Muster-Richtlinien 2023;  

- Positive und negative Effekte für das Verkehrsunternehmen in Bezug auf Vertriebsprovisionen, die sich aus 
der Anerkennung des Deutschlandtickets ergeben, sind auszuweisen. 

- Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und vorgelegten Daten. 
 

5.5 Der Landkreis Berchtesgadener Land kann vom Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer Angaben und Nachweise 
verlangen, soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach den Muster-Richtlinien 2023 oder insbesondere auf-
grund von Rechtsvorschriften sowie Anforderungen der EU-Kommission oder des Obersten Rechnungshofes erforder-
lich ist. Werden die unter Ziffern 5.2 bis 5.4 genannten sowie ggf. darüber hinaus die gemäß Satz 1 geforderten Unter-
lagen und Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung für das das jeweils abzurechnende Jahr 
ganz oder teilweise versagt werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind insoweit zurückzuzahlen. 

 
5.6 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren unter Beachtung der vorstehenden 

Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags nach Maßgabe der dortigen Regelun-
gen. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren können in der Umsetzungsvereinbarung ergänzende Regelungen zur Darle-
gungs- und Nachweisführung getroffen werden.  
 

5.7 Der Landkreis Berchtesgadener Land kann die von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-
schrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ähnliches selbst oder durch einen von ihm be-
stimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf ent-
sprechendes Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen Unterlagen zu gewähren.  
 

5.8 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. personenbezogenen Daten 
werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Sofern die jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandticket 
diesbezüglich weitergehende Vorgaben trifft, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu entspre-
chende Vereinbarungen zwischen Verkehrsunternehmen und dem Landkreis Berchtesgadener Land getroffen. Gleiches 
gilt in Bezug auf die Aufbewahrung der zugrundeliegenden Unterlagen und Daten sowie für die hierfür geltenden Fristen. 

 
 
6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen 

 
6.1 Soweit in dem jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder der Umsetzungsvereinbarung keine entsprechende 

Regelung getroffen wird, gewährt der Landkreis Berchtesgadener Land dem Verkehrsunternehmen im Jahr 2023 Ab-
schlagszahlungen auf Grundlage der Prognoserechnungen gemäß Nr. 6.2 für die aufgrund der Einführung des Deutsch-
landtickets zu erwartenden Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt 90 Prozent in mehreren Teilzahlungen.  

 
6.2 Zur Ermittlung der Höhe der Abschlagszahlungen gemäß Ziffer 6.1 bezogen auf das Jahr 2023 hat das Verkehrsunter-

nehmen dem Landkreis Berchtesgadener Land im April 2023 die erforderlichen Prognoserechnungen als Nachweis 
vorzulegen und in das Online-Portal unter https://dtby.intraplan.de/site/login des Freistaates Bayern einzustellen. 
Weitere Prgnoserechnungen sind auf Grundlage der gemäß Nr. 5.2 zu meldenden Verkaufsdaten auf entsprechende 
Anforderung zu erstellen; hierzu sind die zu meldenden Verkaufsdaten zu aktualisieren und entsprechend zu begründen. 
Sollten sich die Prognoserechnungen aufgrund der Verkaufsdaten ändern, so hat das Verkehrsunternehmen dies dem 
Landkreis Berchtesgadener Land unverzüglich anzuzeigen. Der Landkreis Berchtesgadener Land entscheidet auf die-
ser Basis über eine erforderliche Anpassung der Abschlagszahlungen.  

 

https://dtby.intraplan.de/site/login
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6.3 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift erfolgt unter Berück-
sichtigung der Abschlagszahlungen nach Ziffer 6.1. Dies beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen bzw. zum 
Umgang mit Überzahlungen (Rückerstattung oder Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsungen.  

 
6.4 Der Betreiber des Online-Portals nach Nr. 6.2 ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung personen-

bezogener Daten berechtigt, soweit dies für die Zwecke dieser allgemeinen Vorschrift erforderlich ist. 
 
 
7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

 
7.1 Der Landkreis Berchtesgadener Land ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift gewährten Ausgleichs-

leistungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienst-
leistungsauftrag besteht, sind die Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil der 
Ausgleichsleistungen auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; sie können somit gesamthaft 
zusammen mit den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Rahmen des Berichts nach Art. 
7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt werden.  
 

7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
erforderlich ist, können Daten, die im Zusammenhang mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von 
den Verkehrsunternehmen eingefordert werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemei-
nen Vorschrift gewährt wird, können sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von ihnen ge-
machten Angaben berufen. 

 
 
8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 
 

8.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Berchtesgadener Land 
in Kraft (Art. 41 Abs. 4 Satz 4 i.V.m. Art. 44 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz). Die Verpflichtung nach 
Ziffer 2 tritt zum 01. Mai 2023 in Kraft.  
 

8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. Sie kann durch eine allgemeine Vor-
schrift verlängert, geändert oder aufgehoben werden.  

 
8.3 Der Landkreis Berchtesgadener Land kann diese allgemeine Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur Anerken-

nung des Deutschlandtickets außer Kraft setzen, insbesondere wenn der Bund oder der Freistaat Bayern keine ausrei-
chende Unterstützung des Deutschlandtickets mehr sicherstellen, um die auf Basis der allgemeinen Vorschrift beste-
henden Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu befriedigen. Im Falle eines vorzeitigen Außerkraftsetzens entfällt der 
Ausgleichsanspruch mit Wirkung für die Zukunft; ein angemessener Vorlauf ist zu gewährleisten.   

 
 
Anlagen 
 
Die Anlagen sind auf der Homepage des Landratsamtes Berchtesgadener Land unter folgendem Link abrufbar: 
 
https://www.lra-bgl.de/t/das-landratsamt/bekanntmachungen/details/news/bekanntmachung-allgemeinverfuegung-deutschlandtickets-im-bgl/  
 
Anlage 1: Tarifbestimmungen Deutschlandticket (Stand vom 07.03.2023) 
 
Anlage 2: Beschluss für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandti-

cket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“ vom 20. März 2023  
 
Anlage 3: Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusam-

menhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln vom 20.03.2023 (Muster-
Richtlinien 2023) 

 
Anlage 4:  Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang 

mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln im Freistaat Bayern (wird mit Erlass 
und Veröffentlichung beigefügt) 

 
Anlage 5:  Antragsformular für finalen Schadensausgleich (wird nach Erlass und Veröffentlichung der Richtlinie zum 

Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln im Freistaat Bayern beigefügt) 

 
Anlage 6:  Satzung des Landkreises Berchtesgadener Land zur Festsetzung und zum Ausgleich von Höchsttarifen für 

alle Fahrgäste im Straßengebunden Öffentlichen Personennahverkehr in der Gemeinde Schönau a. Königs-
see (wird nach Beschluss des Kreistages beigefügt) 

 
 
Begründung: 
 
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, ein digitales, deutschlandweit gültiges „Deutschlandticket“ für den öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) zu einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abonnement einzuführen. 
Das Deutschlandticket soll zum 1. Mai 2023 starten. Das bundesweit gültige Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen mit 
einem einfachen und günstigen Angebot die Nutzung des ÖPNV und stellt einen Baustein für einen attraktiven ÖPNV dar. Dane-
ben wird mit dem von Bund und Ländern noch zu erarbeitenden Ausbau- und Modernisierungspakt auch das verkehrliche Angebot 
weiterentwickelt. 
 
Bei der Umsetzung des Deutschlandtickets arbeiten Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände und Unternehmensverbände 
eng zusammen. Bund und Länder stellen für das Deutschlandticket ab 2023 jeweils 1,5 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung. 
Hierzu hat der Bund das Regionalisierungsgesetz (RegG) angepasst. Bund und Länder haben sich weiterhin darauf verständigt, 
dass die notwendige Auskömmlichkeit des Tarifs für das Deutschlandticket gewährleistet wird. Etwaige Mehrkosten, die den 

https://www.lra-bgl.de/t/das-landratsamt/bekanntmachungen/details/news/bekanntmachung-allgemeinverfuegung-deutschlandtickets-im-bgl/
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Verkehrsunternehmen im Einführungsjahr 2023 entstehen, werden je zur Hälfte von Bund und Ländern getragen. Auch in den 
Folgejahren wollen Bund und Länder gemeinsam vereinbaren, wie die Finanzierung durch Ticketeinnahmen und Zuschüsse si-
chergestellt wird.  
 
Auf dieser Grundlage haben Bund und Länder im Rahmen von Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 
öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln 
vom 20. März 2023 (im Folgenden: Muster-Richtlinien 2023) Maßstäbe zur einheitlichen Ermittlung des mit der Einführung des 
Deutschlandtickets verbundenen Ausgleichs abgestimmt. Die Muster-Richtlinien regeln die Ausreichung dieser Finanzmittel durch 
die Länder an die Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) sowie des all-
gemeinen öffentlichen Personennahverkehrs (allgemeiner ÖPNV). Die Muster-Richtlinien sind von den Ländern jeweils noch auf 
die konkreten Verhältnisse vor Ort anzupassen und umzusetzen. Die wesentlichen Teile der bundesweit abgestimmten Muster-
Richtlinien 2023 sind verbindlich und bundesweit einheitlich umzusetzen. Der Freistaat Bayern erlässt auf Grundlage der zwischen 
dem Bund und den Ländern abgestimmten Muster-Richtlinie Deutschlandticket 2023 die Bayerische Richtlinie Deutschlandticket 
2023, um die Finanzierung gegenüber den Aufgabenträgern des SPNV und des allgemeinen ÖPNV im Freistaat Bayern zu ge-
währleisten. 
 
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 5 RegG ist der maßgebliche Ausgleich finanzieller Nachteile entsprechend den Regelungen der VO (EG) 
Nr. 1370/2007 von den Ländern beziehungsweise den zuständigen Behörden abzuwickeln. 
 
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der Auswirkungen des Deutschlandtickets im Verhältnis zu den 
Verkehrsunternehmen des SPNV und des allgemeinen ÖPNV nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen 
öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner Vorschriften zu regeln. 
 
Um eine rechtzeitige Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in seinem Zuständigkeitsgebiet zum 1. Mai 2023 
sowie eine rechtskonforme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt der Landkreis Berchtesgadener Land in seiner Funktion 
als Aufgabenträger für den allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr gemäß Art. 8 Abs. 1 Satz 2 BayÖPNVG und als gemäß 
Art. 8 Abs. 2 BayÖPNVG zuständige Behörde eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 in Form einer Allgemeinverfügung über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif. Die allgemeine 
Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Berchtes-
gadener Land tätigen Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets als Höchsttarif und 
enthält korrespondierend hierzu die Regelungen zur Ermittlung der Ausgleichsleistungen für die Tarifanerkennungspflicht sowie 
im Gegenzug einen Ausgleich der hierdurch entstehenden finanziellen Nachteile unter Bezugnahme auf die Muster-Richtlinien 
2023.  
 
Hierdurch werden die Vorgaben des RegG bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Berchtesgadener Land um-
gesetzt. Die Allgemeinverfügung setzt die Vorgaben des Rechts der Europäischen Union nach Maßgabe der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 durch transparente und diskriminierungsfreie Ausreichung der Mittel an die Verkehrsunternehmen um. Die Aus-
gleichsleistungen sind auf den finanziellen Nettoeffekt aus der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Anerkennung des 
Deutschlandtickets beschränkt. 
 
Zur Sicherstellung der weiteren Anwendung des Deutschlandtickets ist der Erlass dieser Allgemeinverfügung notwendig. Zur 
Regelung wird das Instrument der Allgemeinverfügung herangezogen, da im Falle des Erlasses einer Satzung eine Kreistagssit-
zung erforderlich wäre und diese bis zum Einführungsdatum nicht mehr abgehalten werden kann. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungsge-
richt in München, Postfach 20 05 43, 80005 München, Bayerstraße 30 erhoben werden. 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht München 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

 
b) Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit www.vgh.bayern.de  

zu entnehmen sind. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nieder-
schrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen!  
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
 
 
Bad Reichenhall, den 28. April 2023 
Landratsamt Berchtesgadener Land 
 
Bernhard Kern, Landrat 
 

http://www.vgh.bayern.de/
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